Hans-Jürgen Höger







xxx, den 18.07.2001 

xxx

xxx

xxx

An die

Badenia Bausparkasse AG

Badeniaplatz 1

76114 Karlsruhe

Kontonummer  4201469901

Schreiben von Herrn Wessely v. 16.07.01

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu meiner Äußerung in der Homepage, die Sie als unrichtig bezeichnen, nehme ich folgendermaßen Stellung:

1. Ich setze als Wissen einer Bausparkasse voraus, dass kein Mensch, der ein Wohnobjekt zum Zwecke des Vermietens erstehen will, in Kauf nehmen möchte, dass  

· der Wert dieses Objektes in keinem wirtschaftlich vertretbaren Verhältnis zur Finanzierungssumme steht und dass

· die erwarteteten Mieteinnahmen sich als absolut unrealistisch erweisen.

2.    Die Beleihungswertermittlung musste einer seriösen Bausparkasse das Wissen vermitteln,          

 dass  der Verkehrswert des Wohnobjekts höchstens 250.000,- DM  betrug.

Als Kaufpreis war allerdings der Betrag von 337.500,- im Finanzierungsplan ausgewiesen.

Die Wahrnehmung einer solchen Überteuerung kann von einer seriösen Bausparkasse kaum in Abrede gestellt werden.

Übrigens stellt das Darlehen in Höhe von 427.000,- DM nach meinem Kenntnisstand einen massiven Verstoß gegen §7 des „Gesetzes über Bausparkassen“ dar, nach dem ein Darlehen 80 % des Beleihungswertes nicht übersteigen darf. Im vorliegenden Fall beläuft sich das Darlehen auf ca. 170% des Beleihungswertes.

3.   Bei der Ermittlung des Verkehrswertes eines Wohnobjektes kommt kein seriöser Ermittler  

am sogenannten Mietspiegel vorbei. Der Badenia muss aufgefallen sein, dass in den von den Mitarbeitern von Heinen&Biege ausgefüllten Anträgen zu den Bausparverträgen Mieteinnahmen in absolut unrealistischer Höhe als Grundlage für die Sicherheit der Finanzierung eingetragen worden sind. 

In Verbindung mit der Verpflichtung der Darlehensnehmer zur Mitgliedschaft im Mietpool wurde diesen so signalisiert, dass die Badenia diese Mieteinnahmen aus dem Mietpool als gesichert bewertet. Dass dies falsch war, hat sich inzwischen auf fatale Weise herausgestellt.

Sollte Ihre Beleihungswertermittlung tatsächlich zu anderen Ergebnissen gekommen sein, so stelle ich Ihnen anheim, mir diese zur Information zur Verfügung zu stellen.

-   2   -

Ungeachtet dessen werde ich den Text in meiner Homepage folgendermaßen modifizieren:

... „obwohl verantwortlichen Mitarbeitern der Badenia Sachverhalte bekannt gewesen sein mussten, die das Scheitern der Anlageabsicht des Kunden garantierten.“

In einem weiteren Zusammenhang möchte ich Sie auf die Unseriösität Ihres Geschäfts-verhaltens hinweisen:

1. Die Gebühr für die Beleihungswertermittlung in Höhe von 2.135,- DM ist Bestandteil des Darlehensvertrages und wurde von der Badenia ohne Ankündigung am 2.9.1995 von meinem Bausparkonto eingezogen. Gegen dieses Verfahren erhebe ich hiermit nachträglich Einspruch.

2. Die gleiche Gebühr wurde am 2.3.2000 noch einmal von meinem Bausparkonto eingezogen. Ich fordere sofortige Erstattung nebst Zinsen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hans-Jürgen Höger

